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Steuerklassen-Wechsel wegen Elterngeld zulässig 

Nr. 25 / 29.06.2009 

Eltern dürfen die Steuerklasse wechseln, wenn sie dadurch ein höheres 

Elterngeld bekommen können. Das Bundessozialgericht erklärt dies für 

zulässig. 

Eltern dürfen die Steuerklasse wechseln, wenn sie dadurch ein höheres Eltern-

geld bekommen. Das hat das Bundessozialgericht in Kassel am 25.6.2009 ent-

schieden (Az.: B 10 EG 3/08 R und B 10 EG 4/08 R). Die Richter gaben zwei 

Frauen aus Augsburg Recht, die vor der Geburt ihrer Kinder in eine andere 

Steuerklasse gewechselt waren und so ihr Nettoeinkommen erhöht hatten. Das 

hatte der Freistaat Bayern nicht akzeptiert und einen Rechtsmissbrauch gese-

hen. Die obersten Sozialrichter Deutschlands gingen jetzt hingegen von einer 

"noch zulässigen Gestaltung" aus und verurteilten Bayern zur Zahlung des höhe-

ren Elterngeldes. 

In dem einen Fall war die Steuerklasse von IV auf III, in dem anderen von V auf 

III geändert worden. Das führte zu geringeren monatlichen Steuerabzügen vom 

Arbeitsentgelt der Klägerinnen. Gleichzeitig stiegen allerdings die von ihren  

Ehegatten (jetzt nach Steuerklasse V) entrichteten Einkommensteuerbeträge so 

stark an, dass sich auch die monatlichen Steuerzahlungen der Eheleute insge-

samt deutlich erhöhten. Dieser Effekt wurde bei der späteren Steuerfestsetzung 

wieder ausgeglichen. 

Entgegen der Auffassung des beklagten Freistaates ist das Verhalten der Kläge-

rinnen nicht als rechtsmissbräuchlich anzusehen. Der Steuerklassenwechsel war 

nach dem Einkommensteuergesetz erlaubt. Seine Berücksichtigung ist durch 

Vorschriften des Bundeselterngeld- und Erziehungszeitengesetzes (BEEG) we-

der ausgeschlossen noch sonst wie beschränkt. Die Möglichkeit eines derartigen 

Steuerklassenwechsels ist im Gesetzgebungsverfahren erörtert worden, ohne 

dass dabei von Rechtsmissbrauch die Rede war. Trotz der inzwischen in mehre-

ren Bundesländern anhängigen Rechtsstreitigkeiten, die erstinstanzlich teilweise 

zu Lasten der Verwaltung ausgegangen sind, ist auch im Rahmen des Ersten 

Gesetzes zur Änderung des BEEG auf eine begrenzende Regelung verzichtet 

worden. Deshalb ist davon auszugehen, dass hier eine noch zulässige Gestal-

tung vorliegt. 


